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Fachhochschul– oder Hochschulzugangsberechtigung (erworben über FAK) 
 

Abschluss Fächer und Bestandteile des 
Ergänzungsprüfungszeugnisses 

 
mögliche Studienfächer 

 
Studienorte 

 
Anmerkungen 

fachgebundene 
Fachhochschulreife 

Englisch: 
 
 
 
 
Deutsch: 
 
 
Sozialkunde/ 
Soziologie 
 
Prüfungsgesamtnote 

Ergänzungsprüfung (wird am 
Ende des 2. Schuljahres abge-
legt; Notenbildung aus Jahres-
fortgangsnote und Prüfungsno-
te) 
 
Note wird aus Abschlusszeugnis 
übernommen. 
 
Note wird aus Abschlusszeugnis 
übernommen. 
 
aus dem Abschlusszeugnis der 
2. 
Klasse 

 
früher:   Sozialarbeit, Sozialpädagogik, 

Religionspädagogik 
 
 
heute:    Bachelor-Studiengänge aus den 

oben genannten Bereichen 
 

 
Fachhochschulen 
 
Studium nur in Bayern möglich 

 
Die fachgebundene Fachhochschul-
reife kann zu einem späteren Zeit-
punkt durch die Zusatzprüfung in 
Mathematik zur (allgemeinen) Fach-
hochschulreife erweitert werden 

(allgemeine) 
Fachhochschulreife 

Englisch 
Deutsch 
Sozialkunde/ 
Soziologie 
 
Mathematik 
 

 
siehe Regelung fachgebundene 
Fachhochschulreife 
 
 
Das Zusatzfach Mathematik 
muss während beider Studien-
jahre belegt und im 2. Jahr  
mind.  mit der Note ausreichend 
(4) abgeschlossen werden. 

 
Studium aller Studiengänge an Fachhoch-
schulen 

 
Fachhochschulen 
 
Studium auch außerhalb Bay-
erns  
möglich 

 

fachgebundene  
Hochschulreife 

Absolventen von Fachakademien, die sowohl im Ab-
schlusszeugnis der FAK als auch im Zeugnis der Fach-
hochschulreife die Prüfungsgesamtnote sehr gut  
(Notenschnitt bis 1,50) erzielt haben, erwerben hierdurch 
die fachgebundene Hochschulreife 
 
Fächer und Bestandteile des Ergänzungsprüfungszeug-
nisses siehe (fachgebundene oder allgemeine) Fachhoch-
schulreife 

Pädagogik einschl. Schul-,Sonder-,Sozial-
pädagogik  
Psychologie; Psychology of Excellence 
Sozialwissenschaft 
Soziologie 
Lehramt Grundschule; Hauptschule 
Lehramt Sonderschule/Sonderpädagogik 
Lehramt berufliche Schule- Fachrichtung 
Sozialpädagogik 
Berufspädagogik mit Fächerverb. Soz.päd 

 
Universitäten 

 

studiengangbezogener 
Fachhochschulzugang 

Keine Ergänzungsprüfung erforderlich. 
Alle erfolgreichen Absolventen der Fachakademie erhal-
ten diesen. 
Aufnahmegespräch an Fachhochschule erforderlich 

siehe fachgebundene Fachhochschulreife Fachhochschulen 
 
Studium nur in Bayern möglich 

Gesetz ist zum 01.08.08 in Kraft 
getreten 

allgemeiner 
Hochschulzugang 

Keine Ergänzungsprüfung erforderlich. 
Alle erfolgreichen Absolventen der Fachakademie erhal- 
ten diesen. 
Beratungsgespräch an Hochschule erforderlich 

prinzipiell alle Studiengänge Hochschulen Start im WS 2009/10 vorgesehen 
Gesetzgeber muss noch zustimmen 

 
Beachten Sie : Zugang zur Fachhochschule/Hochschule erst nach erfolgreich absolviertem Berufspraktikum                     Stand 15.4.2009   W. Rosnitschek FAKS Rottenbuch 


